
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folgende textliche Festsetzungen werden komplett 
gestrichen: 
 
 

1) Zäune sind bis zu einer Höhe von 1,20 m 
zulässig. 

 
2) Garagen sind mit Dachneigungen zwischen 

0° - 8° auszuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umfang der Änderungen 


